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Laborordnung


· Pausenbrote, Getränke u.ä. gehören nicht in den Chemieraum

· Beim Experimentieren immer Schutzbrille tragen

· Lange Haare sind zusammenzubinden

· Für den Experimentalunterricht ist auf geeignete Schutzkleidung zu achten (Naturfasern!!)

· Ohne ausdrückliche Erlaubnis durch den Fachlehrer dürfen Geräte und Chemikalien nicht berührt werden.

· Den Anweisungen des Fachlehrers ist Folge zu leisten!

· Schüler betreten den Fachraum nie ohne Erlaubnis des Lehrers

· Versuchsanordnungen dürfen erst nach Überprüfung durch den Fachlehrer in Betrieb genommen werden!

· Vorsicht beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten

· Nicht mit offener Flamme arbeiten

· Vor häuslicher Nachahmung von Experimenten wird ausdrücklich gewarnt!

· Im Falle eines Unfalls bitte Ruhe bewahren, den Fachlehrer unterrichten und dessen Anweisungen Folge leisten!

· Im Notfall steht ein Telefon in der Sammlung

· 
Notruf: Feuerwehr 0112
Polizei
0110

· Die Schüler sind gehalten, sich nach dem Experimentieren die Hände zu waschen

· Die Betätigung des Notaus- Knopfes darf nur nach Anweisung des Lehrers erfolgen!!

· Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Laborordnung muss mit einem Eintrag in die Schülerakte gerechnet werden!!

Ich habe die gemeinsam mit dem Lehrer besprochene Laborordnung zur Kenntnis genommen:

Lampertheim, den ………..200…



Unterschrift (Schüler):










Bunsenbrenner

















